
nicht, daß bei uns die Strafe vorrangig ein Instrument 
der Unterdrückung ist oder sich gar in dieser Ziel
setzung erschöpft. Die Repression ist zwar eine not
wendige und unentbehrliche, aber deshalb keineswegs 
die dominierende Funktion der vom Arbeiter-und- 
Bauern-Staat angewandten Strafen. Abgesehen von den 
großen Erfolgen des demokratischen Strafvollzuges und 
dem rapiden Rückgang der Kriminalität in der Deut
schen Demokratischen Republik, tritt das allein schon in 
der Tatsache in Erscheinung** 1), daß — wie eine Analyse 
des Ministeriums der Justiz ausweist — der Anteil der 
über drei Jahre Freiheitsentziehung hinausgehenden 
(d. h. also in erster Linie auf repressive Ziele gerich
teten) Strafen in den Jahren 1954 bis 1956 nicht mehr 
als durchschnittlich 4—5 Prozent sämtlicher von den 
Gerichten der Deutschen Demokratischen Republik aus
gesprochenen Strafen ausmacht.

Folglich ist es notwendig, der Erziehungsfunktion der 
Strafe besondere Aufmerksamkeit zu widmen und Klar
heit über ihren Inhalt zu gewinnen.

2. Die Erziehungsfunktion der Strafe äußert sich zu
nächst in dem unmittelbaren Ziel, den Rechtsbrecher 
selbst zur strikten Einhaltung der demokratischen 
Gesetze und anderen Regeln des sozialistischen gesell
schaftlichen Zusammenlebens, insbesondere aber zur 
Wahrung des gesellschaftlichen Eigentums und der 
sozialistischen Arbeitsdisziplin, zu erziehen und zugleich 
damit eine entsprechende erzieherische Wirkung auch 
auf andere labile Elemente der Gesellschaft auszuüben.

Das bedeutet, daß der mit der Strafe geübte Zwang, 
vor allem aber der in ihm liegende strenge moralisch
politische Tadel des verbrecherischen Verhaltens und — 
soweit es die Freiheitsentziehung betrifft — die mit der 
Strafe verbundene kollektive, von Ausbeutung freie 
produktive Arbeit auch, ja, in der Regel sogar in erster 
Linie die Aufgabe haben, dem Verbrecher nachdrücklich 
die Gesellschaftsgefährlichkeit, Verwerflichkeit und 
Rechtswidrigkeit seiner Handlungsweise bewußt zu 
machen, ihn zur Einsicht in die gesellschaftlichen Ent
wicklungsgesetze, insbesondere in die Notwendigkeit 
seiner eigenen aktiven Mitwirkung am sozialistischen 
Aufbauwerk zu bringen und ihn dadurch zu einem 
gesellschaftlich förderlichen, der demokratischen Ge
setzlichkeit entsprechenden Handeln anzuhalten. Zu
gleich sollen jedoch auch andere rückständige und labile 
Mitglieder der Gesellschaft, die entweder bereits Ver
brechen begangen haben oder deren Bewußtseinsrudi
mente und Traditionen die Entstehung verbrecherischer 
Motive und ein dementsprechendes, verbrecherisches 
Verhalten begünstigen, zur Einhaltung der demokra
tischen Gesetzlichkeit und einem gesellschaftlich posi
tiven Verhalten ermahnt werden.

Dieses Strafziel verfolgt der Arbeiter-und-Bauern- 
Staat vor allem gegenüber Personen — und das ist die 
übergroße Mehrheit aller straffälligen Personen —, 
deren Verbrechen nicht Ausfluß einer offenen Klassen
feindschaft gegenüber der volksdemokratischen Ordnung 
in der Deutschen Demokratischen Republik sind, son
dern auf solchen reaktionären bourgeoisen und klein
bürgerlichen Traditionen und Moralauffassungen be
ruhen, wie z. B. dem Egoismus, der Rücksichtslosigkeit, 
Leichtfertigkeit oder Disziplinlosigkeit bei der Verfol
gung persönlicher Ziele, moralischer Zügellosigkeit und 
ähnlichen, oben bereits charakterisierten Verfalls
erscheinungen der bürgerlichen Moral. Auch in dieser 
Zielrichtung der Strafe gegen die zählebigen Überreste 
der reaktionären und zersetzenden Moral im Bewußt
sein und Verhalten gesellschaftlich zurückgebliebener 
Bürger, die das ideologische Erbe und Verfallsprodukt 
der kapitalistischen Vergangenheit sind und durch die 
imperialistischen Agenturen in und außerhalb der Deut
schen Demokratischen Republik ständig aufs neue ge
nährt werden, tritt der Klassenkampfcharakter der 
Strafe konkret in Erscheinung. Sie zeigt, daß jede Strafe 
immer auch ein Mittel des ideologischen Kampfes 
unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht gegen die Überreste 
der alten, historisch zum Untergang verurteilten kapi
talistischen Gesellschaft in den Köpfen und Verhaltens
weisen der Menschen ist, und zwar — wie sich aus dem 
Wesen des Strafrechts ergibt — das schärfste und des
halb auch letzte Mittel.

Auf Grund dieser erzieherischen Zielsetzung und 
Wirksamkeit ist unter den Bedingungen der Arbeiter-

**) vgl. hierzu Harrland auf S. 266 dieses Heftes.

und-Bauern-Macht die Strafe auch ein wirksames In
strument, um die Werktätigen, die in ihrem gesellschaft
lichen Bewußtsein zurückgeblieben und unter dem 
Einfluß der zersetzenden bürgerlichen Ideologie und ins
besondere kleinbürgerlicher Moralanschauungen auf 
den Abweg des Verbrechens geraten sind, aus den 
Klammern dieser reaktionären Ideologie zu befreien 
und auf den Weg der Arbeiterklasse und damit des 
gesellschaftlichen Fortschritts zu führen.

Der Verwirklichung dieses Erziehungszieles der Strafe 
dienen innerhalb des gegenwärtig geltenden Strafen
systems vor allem die Freiheitsstrafe mittlerer und 
unter Umständen auch nur kurzer Dauer (insbesondere 
also die Gefängnisstrafe) als Hauptstrafe, die Geldstrafe 
als Haupt- und Zusatzstrafe sowie andere Zusatzstrafen, 
wie z. B. die kurzfristige Aberkennung staatsbürger
licher Rechte und Untersagung der Berufsausübung 
(jedoch nur für Fälle, in denen eine sehr nachhaltige 
Erziehung des Täters notwendig ist!), mit der gleichen 
Einschränkung gegebenenfalls auch die Polizeiaufsicht. 
Eine dem Erziehungsziel der Bestrafung dienende Zü- 
satzstrafe ist schließlich auch die öffentliche Bekannt
machung der Bestrafung, die jedoch nicht generell, 
sondern nur bei einigen wenigen Verbrechensarten vor
gesehen ist (z. B. Wirtschaftsverbrechen nach WStVO)1).

Die Feststellung, daß sich das Erziehungsziel der 
Strafe in erster Linie auf die Umerziehung aus spezi
fisch kleinbürgerlicher Ideologie heraus handelnder 
Personen erstreckt und in der Regel mit weniger schwe
ren Strafen angestrebt wird, bedeutet jedoch keinesfalls, 
daß es gegenüber den wegen schwerer Verbrechen 
gegen die Grundlagen der Arbeiter-und-Bauern-Macht 
oder des sozialen Zusammenlebens zu hohen Strafen 
Verurteilten und anderen feindlichen Elementen nicht 
zur Wirkung gelangt. Zwar tritt in diesen Fällen im 
Zeitpunkt der Bestrafung des Verbrechers die Unter
drückungsfunktion der Strafe grundsätzlich in den 
Vordergrund und bestimmt — entsprechend der Schwere 
des begangenen Verbrechens — Art und Ausmaß der 
Strafe. Daneben bezweckt die Strafe jedoch außerdem, 
sowohl den Bestraften selbst (wenn man von dem be
sonderen Fall der Todesstrafe absieht) als auch andere 
der volksdemokratischen Ordnung feindlich gegenüber
stehende Elemente von der Gesellschaftsgefährlichkeit 
und Verwerflichkeit, aber zugleich auch Erfolg- und Aus^- 
sichtslosigkeit ihres Verhaltens zu überzeugen und zur 
Mitarbeit am sozialistischen Aufbauwerk zu gewinnen.

Dieser Möglichkeit trägt § 346 Abs. 2 StPO (und in 
gewissem Sinne auch Art. 108 Verf.) ausdrücklich Rech
nung, und auch die Praxis unserer Strafverfolgungs
organe, solche Verbrecher bei einer nachträglichen frei
willigen grundsätzlichen Wandlung ihres Bewußtseins 
und Verhaltens — in Übereinstimmung mit den Grund
gedanken des § 46 StGB — von ihrer strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit zu befreien, bringt diese Tatsache 
beredt zum Ausdruck2). Für die Richtigkeit dieser Er
kenntnis gibt es zahlreiche Beweise.

Eines der hervorstechendsten Beispiele ist die vor
zeitige Haftentlassung eines wegen Sabotage im DCGG- 
Prozeß verurteilten bürgerlichen Spezialisten, der sich 
durch vorbildliche und außerordentlich wertvolle 
Arbeitsleistungen, Erfindungen usw. noch während der 
Strafverbüßung um die Wiedergutmachung des durch 
sein schweres Verbrechen angerichteten Schadens be
müht hat und inzwischen als ein wertvolles Mitglied 
der Gesellschaft am sozialistischen Aufbau teilnimmt. 
Besonders überzeugend jedoch ist die Tatsache, daß 
nicht zuletzt unter dem Eindruck der unnachsichtigen 
und harten Bestrafung von Agenten, Terroristen, Diver
santen, Saboteuren und Spionen durch unsere demo
kratischen Gerichte immer mehr Menschen, die sich bis
lang infolge der Hetze, Lüge, Erpressung und Verlockung 
der imperialistischen Agenturen sowie ihres eigenen 
reaktionären Bewußtseins als deren Handlanger feind
lich gegen unsere Arbeiter-und-Bauern-Macht betätigt 
haben, in Erkenntnis ihres für das Volk und sie selbst 
verhängnisvollen Weges in das Lager der demokra
tischen und friedliebenden Kräfte übergehen und ihre

1) Daß diese Strafarten zur wirksamen Entfaltung der Er
ziehungsfunktion unseres Strafrechts nicht ausreichen, wurde 
bereits wiederholt erörtert und soll deshalb hier nur — aller
dings mit Nachdruck — vermerkt werden.

2) vgl. Lekschas/Renneberg, „Aktuelle Probleme der Straf- 
polittk“, NJ 1954 S. 717 ff.. Insbesondere NJ 1955 S. 35 ff.
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